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Tarifflucht verhindern, Arbeitsbedingungen
studentischer Beschäftigter entprekarisieren

Die Arbeitsverhältnisse studentischer Beschäftigter sind prekär.

Insbesondere angesichts steigender Lebenshaltungskosten können sich immer
mehr Studierende nicht mehr leisten, ihr Studium durch ein Arbeitsverhältnis
mit ihrer Universität zu finanzieren. Dies trifft vor allem diejenigen, die bereits
durch ihre finanzielle Lage benachteiligt sind. Dabei stechen zwei Arten von
Problemen heraus: Tarifflucht und prekäre Arbeitsbedingungen studentischer
Hilfskräfte. Die ZaPF fordert die Hochschulleitungen auf, positiven Beispielen
an Universitäten zu folgen und die Situation studentischer Beschäftigter deutlich
zu verbessern.

Tarifflucht durch Hilfskräfte
Die Hochschulen in Deutschland betreiben in massiver Weise Tarifflucht, indem
sie Studierende als Hilfskräfte beschäftigen, obwohl die von ihnen ausgeführten
Tätigkeiten eigentlich eine Tarifbeschäftigung im Rahmen des TV-L erfordern.
Gemäß § 6 WissZeitVG dürfen studentische Hilfskräfte nur wissenschaftliche
und künstlerische Hilfstätigkeiten ausführen. Jedoch werden Studierende an
vielen Universitäten und Hochschulen in Deutschland regelmäßig als günstige
Alternative zu Beschäftigten nach TV-L in Verwaltung und Technik eingesetzt.

Dabei ist die Rechtslage eindeutig: Die höchstrichterliche Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichtes hat wissenschaftliche Hilfstätigkeiten im Sinne des Wiss-
ZeitVG eindeutig als solche definiert, die unmittelbar in Lehre und Forschung
erfolgen (BAG, Urteil vom 30. Juni 2021, Aktenzeichen 7 AZR 245/20). Auch
lediglich wissenschaftsunterstützende Tätigkeiten berechtigen nicht zu einem
Beschäftigungsverhältnis auf der Grundlage des WissZeitVG (ibid). Jedoch
ist es die flächendeckende Praxis an deutschen Hochschulen, eben solche Be-
schäftigungsverhältnisse abzuschließen und Studierende als billige Arbeitskräfte
für nichtwissenschaftliche Tätigkeiten zu betrachten. Dadurch begehen die
Hochschulen bewusst Rechtsbruch und untergraben die Rechtsstaatlichkeit
Deutschlands.

Allerdings ist an einigen Hochschulstandorten auch eine positive Entwicklung
zu beobachten. Beispielsweise werden an der TU Chemnitz und an mehreren
Berliner Universitäten nichtwissenschaftlich arbeitende Studierende rechtskon-
form nach TV-L eingruppiert. Die ZaPF begrüßt diesen Schritt und ruft die
Hochschulleitungen zur Nachahmung auf! Im Falle der sächsischen Hochschulen
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kam die Aufforderung dazu sogar vonseiten des Sächsischen Staatsministeriums
für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK)1. Dabei verwundert es, dass
von den sächsischen Hochschulen, abgesehen von der TU Chemnitz, keine derart
konsequente Reaktion zu vernehmen war.

Bezahlung und Arbeitsbedingungen von Hilfskräften
Rechtskonform beschäftigten studentischen Hilfskräften, die mit wissenschaftli-
chen oder künstlerischen Hilfstätigkeiten betraut sind, müssen ebenfalls attrak-
tive Beschäftigungsverhältnisse angeboten werden. Für eine Entprekarisierung
und Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Hilfsktäften setzt sich die In-
itiative für einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte (TVStud) ein. Die
ZaPF schließt sich den Forderungen der bundesweiten TVStud-Initiative23 an.

Bei den Forderungen werden die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen der stu-
dentischen Hilfskräfte als zentrale Probleme adressiert. Studentische Hilfskräfte
erhalten oft Löhne, die weit unter denen liegen, die für tariflich Beschäftigte
vorgesehen sind, oder die für die Deckung der Lebenshaltungskosten erforderlich
sind, bzw. die Studierenden in der freien Wirtschaft geboten werden. Darüber
hinaus fehlen häufig faire Regelungen zu Arbeitszeiten, Pausen, Krankheit und
Urlaub, was zu Überlastung und unzumutbaren Arbeitsbedingungen führt.

Um die Situation zu verbessern, ist es dringend erforderlich, dass Hochschulen
studentischen Beschäftigten faire Verträge anbieten, die den geltenden Tarifver-
trägen entsprechen oder diese ggf. übertreffen. Insbesondere fordert die ZaPF,
die schuldrechtliche Vereinbarung im Rahmen der letzten Tarifeinigung kon-
sequent umzusetzen. Die Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten darf nur in
absoluten Ausnahmefällen unterschritten werden4. Weiterhin muss der Vergü-
tungsrahmen der Richtlinie der Tarifgemeinschaft deutscher Länder vom 28.
Februar 2024 so weit nach oben wie möglich ausgereizt werden, wie es zum
Beispiel bereits an der TU Chemnitz geschieht1.

Verabschiedet am 20. Mai 2024
auf der ZaPF in Kiel.

1RundschreibendesRektorsderTUChemnitz05/2024vom30.01.2024
2https://tvstud.de/die-forderungen/
3https://zapfev.de/resolutionen/sose23/Studentischer_Tarifvertrag/Resolution_z

um_TV_Studentischer_Hilfskraefte_MeTaFa.pdf
4https://zapfev.de/resolutionen/sose24/TVStud/Reso_Mindestvertragslaufzeit.pdf
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